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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Markus Rinderspacher, Ruth 
Waldmann, Kathrin Sonnenholzner, Ruth Müller, 
Kathi Petersen, Isabell Zacharias, Martina Fehlner, 
Georg Rosenthal, Helga Schmitt-Bussinger, Su-
sann Biedefeld, Horst Arnold, Inge Aures, Volkmar 
Halbleib, Natascha Kohnen, Dr. Simone Stroh-
mayr, Margit Wild und Fraktion (SPD) 

Neuregelung der Medizinstudienplatzvergabe – 
Auswirkungen des Urteils des Bundesverfas-
sungsgerichts 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Aus-
schuss für Gesundheit und Pflege und dem Aus-
schuss für Wissenschaft und Kunst mündlich und 
schriftlich über die Konsequenzen und Auswirkungen 
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 
19.12.2017 – 1 BvL 3/14, 1 BvL 4/14 – zu berichten. 

Dabei ist insbesondere darauf einzugehen, welche 
Auswahlkriterien die Staatsregierung als richtungs-
weisend erachtet und auf die Bedeutung der Warte-
zeit für die Auswahl der Studienplatzbewerberinnen 
und -bewerber. Konkret sollen die Fragen der Konse-
quenzen des Urteils auf eine Erhöhung der Warte-
zeitenquote, auf die Gleichstellung von Ausbildungs-
zeiten und Studienzeiten, auf die Privilegierung eh-
renamtlicher Tätigkeiten und medizinnaher Ausbil-
dungs- und Studienzeiten bei der Wartezeit sowie auf 
die Anrechnung von Wartezeit als Boni auf die Abitur-
note beantwortet werden. 

Begründung: 

Im Frühjahr 2017 wurde der „Masterplan Medizinstu-
dium 2020“ von den Gesundheits- und Kultusminister-
konferenzen der Länder, den zuständigen Bundesmi-
nisterien und den Regierungsfraktionen verabschie-
det. Der Masterplan sieht für den Zugang zum Medi-
zinstudium unter anderem vor, dass neben der Abi-
turnote auch noch andere Zulassungskriterien stärker 
berücksichtigt werden sollen. 

Neben der Abiturnote sollen dabei mindestens zwei 
weitere Auswahlkriterien angewandt werden. Diese 
sollen insbesondere die sozialen und kommunikativen 
Fähigkeiten sowie die Leistungsbereitschaft der Stu-
dienbewerberinnen und -bewerber einbeziehen. Wei-
terhin solle eine Ausbildung oder Tätigkeit in medizini-
schen Berufen stärker gewichtet werden. Auch andere 
Erfahrungen im Rahmen von Studien-, Ausbildungs- 
oder Praxiszeiten im Gesundheits- und/oder Pflegebe-
reich bzw. durch ehrenamtliches Engagement in ei-
nem medizinnahen Bereich sollen als Nachweis einer 
besonderen Motivation für den Arztberuf berücksich-
tigt werden. Die Hochschulen sollen ihre Auswahlkri-
terien entsprechend ihrem Profil in Forschung und 
Lehre aus der gesamten Bandbreite der möglichen 
Kriterien wählen. 

Die Wissenschafts- und Gesundheitsressorts von 
Bund und Länder haben vereinbart, „(…) nach dem zu 
erwartenden Urteil des Bundesverfassungsgerichtes 
zur Bedeutung der Wartezeit für die Auswahl der Stu-
dienplatzbewerberinnen und -bewerber zeitnah ge-
meinsam die Frage zu erörtern, welche Konsequen-
zen das Urteil z. B. 

─ auf eine Erhöhung der Wartezeitenquote, 

─ Gleichstellung von Ausbildungszeiten und Studi-
enzeiten, 

─ Privilegierung medizinnaher Ausbildungs- und 
Studienzeiten bei der Wartezeit und 

─ Anrechnung von Wartezeit als Boni auf die Abitur-
note 

haben wird.“ 

Die Staatsregierung wird deshalb aufgefordert, dem 
Ausschuss für Gesundheit und Pflege über eben die-
se Auswirkungen und Konsequenzen zu berichten 
und dabei insbesondere auf die aufgeworfenen Fra-
gestellungen einzugehen. 



wenige Menschen schaffen es, sich in einem Satz so 
eklatant zu widersprechen wie Sie.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Adelt, 
wir brauchen keine Nachhilfe in Sachen Kommunal-
politik. Sie behaupten ständig, wir hätten vor zwei 
Jahren diesem Kompromiss im Bayerischen Landtag 
zugestimmt. Ich empfehle Ihnen, einmal die Protokolle 
nachzulesen. Kein einziger Kollege hat mit Ja ge-
stimmt. Hören Sie endlich auf, hier im Plenarsaal 
diese falschen Behauptungen zu verbreiten! Das gilt 
auch für all diejenigen, die das bis jetzt über uns be-
hauptet haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir 
haben diesem Kompromiss, diesem Gesetz, mitnich-
ten zugestimmt.

Noch ein weiterer Punkt: Gerade weil wir FREI-
EN WÄHLER kommunalpolitische Erfahrung haben, 
wissen wir, wie wichtig es ist, dass die Staatsregie-
rung bei diesem Thema für Klarheit sorgt. Herr Kolle-
ge Adelt, damit Sie das auch wissen: Die Staatsregie-
rung ist die oberste Rechtsaufsichtsbehörde. Herr 
Kollege Dr. Herrmann hat recht: Die Staatsregierung 
darf natürlich nicht in die kommunale Selbstverwal-
tung eingreifen, aber sie kann Empfehlungen für 
einen sinnvollen und gleichmäßigen Verwaltungsvoll-
zug geben. Das ist der Sinn und das Ziel dieses An-
trags. Dieser Antrag ist gut, und dieser Antrag ist rich-
tig. Wir werden es schaffen, dass die 
Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden, und sor-
gen zusammen mit der CSU dafür, dass bis dahin ein 
kommunalfreundlicher Vollzug gewährleistet ist.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Zweite Vizepräsidentin Inge Aures: Danke schön. – 
Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist 
die Aussprache geschlossen.

Ich werde jetzt den Beschlusstext verlesen, über den 
dann in namentlicher Form abgestimmt wird:

Die Staatsregierung wird gebeten, die Kommu-
nen im Sinne eines einheitlichen Verwaltungsvoll-
zugs darauf hinzuweisen, dass Bescheide auf-
grund von Straßenausbaubeitragssatzungen bis 
zum Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens 
nicht erlassen werden sollen.

Ich eröffne die namentliche Abstimmung. Dafür ste-
hen fünf Minuten zur Verfügung.

(Namentliche Abstimmung von 15.02 bis 
15.07 Uhr)

Die fünf Minuten sind um. Die Abstimmung ist ge-
schlossen. Die Stimmkarten werden außerhalb des 
Sitzungssaales ausgezählt. 

Wir kommen nun zur namentlichen Abstimmung über 
den Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion betreffend 
"Zeit für Gerechtigkeit – Bildungsqualität erhöhen, Fa-
milien stärken" auf Drucksache 17/20309. Über die-
sen Antrag wird ebenfalls in namentlicher Form abge-
stimmt. Dafür stehen drei Minuten zur Verfügung. – 
Noch eine Minute!

(Namentliche Abstimmung von 15.07 bis 
15.10 Uhr)

Die drei Minuten sind um. Wir schließen die Abstim-
mung und zählen außerhalb des Sitzungssaales aus. 

Die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 17/20311 mit 17/20318 sowie die Drucksa-
chen 17/20331 mit 17/20333 werden in die zuständi-
gen federführenden Ausschüsse verwiesen.

Wir unterbrechen jetzt die Sitzung und warten die Er-
gebnisse der Auszählungen ab.

(Unterbrechung von 15.11 bis 15.12 Uhr)

Ich eröffne nun wieder die Sitzung und gebe das Er-
gebnis der namentlichen Abstimmungen bekannt, zu-
nächst zum Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten 
Markus Rinderspacher, Martin Güll, Margit Wild und 
anderer und Fraktion (SPD) betreffend "Zeit für Ge-
rechtigkeit – –

(Unruhe)

Ich bitte doch um etwas Ruhe. Wir sind in wenigen 
Minuten, wenn nicht sogar Sekunden fertig. Ergebnis 
der namentlichen Abstimmung über den Dringlich-
keitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Martin Güll, Margit Wild und anderer und Fraktion 
(SPD) betreffend "Zeit für Gerechtigkeit – Bildungs-
qualität erhöhen, Familien stärken", Drucksa-
che 17/20309: Mit Ja haben 43 gestimmt, mit Nein 
haben 79 gestimmt, Stimmenthaltungen: 13. Damit ist 
der Dringlichkeitsantrag abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Hubert Aiwan-
ger, Florian Streibl, Thorsten Glauber und anderer 
und Fraktion (FREIE WÄHLER) betreffend "Straßen-
ausbaubeiträge: Keine Bescheide mehr rausschi-
cken!", Drucksache 17/20310: Mit Ja haben 123 ge-
stimmt, mit Nein haben 13 gestimmt, 
Stimmenthaltungen gab es 4. Damit ist der Dringlich-
keitsantrag angenommen.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Ruth Waldmann, Kathrin Sonnenholzner u.a. und Fraktion (SPD) 
Drs. 17/20332 

Neuregelung der Medizinstudienplatzvergabe - Auswirkungen 
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatterin: Isabell Zacharias 
Mitberichterstatter: Oliver Jörg 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Wissen-
schaft und Kunst federführend zugewiesen. Der Ausschuss für 
Gesundheit und Pflege hat den Dringlichkeitsantrag mitbera-
ten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in 
seiner 77. Sitzung am 21. Februar 2018 beraten und e i n -
s t im m i g  Zustimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Gesundheit und Pflege hat den Dringlich-
keitsantrag in seiner 79. Sitzung am 20. März 2018 mitberaten 
und e i n s t im m i g  Zustimmung empfohlen. 

Prof. Dr. Michael Piazolo 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Markus Rinderspacher, 
Ruth Waldmann, Kathrin Sonnenholzner, Ruth Müller, Kathi Pe-
tersen, Isabell Zacharias, Martina Fehlner, Georg Rosenthal, 
Helga Schmitt-Bussinger, Susann Biedefeld, Horst Arnold, Inge 
Aures, Volkmar Halbleib, Natascha Kohnen, Dr. Simone Stroh-
mayr, Margit Wild und Fraktion (SPD) 

Drs. 17/20332, 17/21320 

Neuregelung der Medizinstudienplatzvergabe – Auswirkungen 
des Urteils des Bundesverfassungsgerichts 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, dem Ausschuss für Gesundheit 
und Pflege und dem Ausschuss für Wissenschaft und Kunst mündlich 
und schriftlich über die Konsequenzen und Auswirkungen des Urteils des 
Bundesverfassungsgerichts vom 19.12.2017 (1 BvL 3/14, 1 BvL 4/14) zu 
berichten. 

Dabei ist insbesondere darauf einzugehen, welche Auswahlkriterien 
die Staatsregierung als richtungsweisend erachtet und auf die Bedeu-
tung der Wartezeit für die Auswahl der Studienplatzbewerberinnen 
und -bewerber. Konkret sollen die Fragen der Konsequenzen des 
Urteils auf eine Erhöhung der Wartezeitenquote, auf die Gleichstel-
lung von Ausbildungszeiten und Studienzeiten, auf die Privilegierung 
ehrenamtlicher Tätigkeiten und medizinnaher Ausbildungs- und Studi-
enzeiten bei der Wartezeit sowie auf die Anrechnung von Wartezeit 
als Boni auf die Abiturnote beantwortet werden. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER, der GRÜNEN und der Abgeordnete Felbinger (fraktionslos). 

Gegenstimmen! – Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Dann ist die 

Sache so entschieden. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Protokollauszug
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